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„Bei der Berechnung dieses Reinvermögens werden nui' mitberücksichtigt die
abträglichen Aktiven dieses Vermögens, unter Ausschluß des Schulfonds, Armenfonds,

der zu tilgenden Aktiven und der Fonds, deren Einkünfte der Armenfürsorge
und der Erziehung dienen."

Das so revidierte Gesetz tritt mit Rechnungsjahr 1954 in Kraft. A.

St. Gallen. Armenpflegerkonferenz des Kantons St.Gallen. Dem Protokoll ist zu
entnehmen, daß die letzte Tagung am 24. April 1953 in St. Gallen mit 125 Teilnehmern
stattfand. Der Präsident, B. Eggenberger, berichtete über die Vereinstätigkeit im
abgelaufenen Jahre. Es wurden 4 Fortbildungskurse durchgeführt (s. „Armenpfleger"

1953, Nr. 3, S. 32). Ferner wurde die Broschüre, enthaltend die Vorträge des
Fortbildungskurses der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz in Weggis vom 26./
27. September 1952, gratis an alle Armenbehörden abgegeben. Eine Eingabe an die
schweizerische Konferenz betraf die Ausdehnung der Versicherungspflicht für
Motorfahrzeugfahrer. Mit den Kantonsbehörden wurde wegen der Taxe des Kantonsspitals
Fühlung genommen. Fragen des neuen Bürgerrechtsgesetzes, des deutschen
Fürsorgeabkommens und der Vereinheitlichung der Auskunftsformulare winden behandelt.

Landammann P. Müller sprach an der letzton Tagung einläßlich über aktuelle
Fragen der Armenpflege. U. a. wies er darauf hin, daß der Beitritt zum Konkordat
über die wohnörtliche Unterstützung den Kanton im Jahre 1951 eine Nettoentlastung
von Fr. III 308.- gebracht habe. Weiter referierten Fürsprecher H. Wyder, Bern,
über Verwandtenunterstützung und Rückerstattung. Man hofft, daß bald auch im
Kanton St. Gallen eine einheitliche Form für die Pflege dieser Aufgabe in allen
Gemeinden gefunden wird. Z.

Die revidierte Alters- und Hinterlassenenversicherung

Bundesgesetz betreffend die Abänderung des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung vom 30. September 1953.

Auf den 1. Januar 1954 sind eine Reihe neuer Bestimmungen in Kraft
getreten. Mehrere Änderungen und Streichungen im alten Gesetz betreffen zunächst
die Regelung für die Auslandschweizer und die Beitragspflicht. Wesentlich ist,
daß die Beitragspflicht mit dem 65. Altersjahr künftig dahmfällt (Art. 3 Abs. 1).

Hinsichtlich Renten sei folgendes herausgegriffen:
Die verheiratete Frau kann in Zukunft eine Rente beanspruchen, sofern sie

vor oder während der Ehe Beiträge entrichtet hat, auch wenn ihr Ehemann keinen
Anspruch besitzt (Art. 21 Abs. 1). Der Schlüssel für die Berechnung der
Vollrente erfährt eine gewisse Änderung. Von Bedeutung ist, daß die einfache Altersrente

mindestens Fr. 60.- monatlich (bisher Fr. 40.-) und höchstens Fr. 1412/3

(bisher Fr. 125.-) beträgt (Art. 34 Abs. 2 und 3). Auch die Ehepaar-Altersrente
wird hinaufgesetzt: Sie beträgt mindestens Fr. 962/3 und höchstens Fr. 2262/3
monatlich (gegenüber Fr. 641/6 resp. Fr. 200.- nach dem alten Gesetz). (Art. 35.)

Auch die jüngeren Witwen erfahren eine Besserstellung. Frauen, die vor
Vollendung ihres 30. Lebensjahres verwitwen, erhalten künftig 60% (bisher 50%)
der einfachen Altersrente. Im übrigen beträgt die Witwenrente nach dem neuen
Gesetz mindestens monatlich Fr. 48% (gegenüber Fr. 31.25 im alten Gesetz).
(Art, 36.)

Die einfache Waisenrente wurde auf mindestens Fr. 220.- (bisher Fr. 145.-)
und höchstens Fr. 510.- (bisher Fr. 360.-) jährlich erhöht. Die Vollwaisenrente
beträgt mindestens Fr. 330.- und höchstens Fr. 765.- jährlich (bisher Fr. 215.-
bzw. Fr. 540.-). (Art. 37.)
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Die Berechnung der Teilrente (Beiträge während weniger als 20 Jahren)
erfährt eine kleine Änderung (Art. 38 Abs. 2 und 3).

Eine Erhöhung erfahren ferner die Übergangsrenten ; sie betragen pro Jahr:

Ortsverhältnisse Einfache
Altersrenten

Ehepaar-
Altersrenten Witwenrenten Einfache

Waisenrenten
Vollwaisenrenten

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr
Städtisch 840 1360 680 260 390

Halhstädtisch 720 1160 580 220 330

Ländlich 630 1020 510 190 280

Das Jahreseinkommen wird nur zu 2/3 angerechnet (bisher %). Die Renten
werden gekürzt, soweit sie zusammen mit den zwei Dritteln des Jahreseinkommens

sowie des anzurechnenden Teiles des Vermögens die bisherigen
Einkommensgrenzen (die unverändert bleiben) übersteigen. (Art. 42 und 43.)

Es folgen weitere Änderungen und Zusätze hinsichtlich Organisationsfragen,
Rechtspflege, Finanzierung und Verschiedenem.

Ein Sonderdruck der zahlreichen revidierten Gesetzesteile, geeignet zum
Einkleben in die alte Gesetzesausgabe, kann beim Bundesamt für Sozialversicherung

in Bern bezogen werden.
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Der Verfasser führt die vielfältigen sozialen Forderungen und Probleme auf zwei
Prinzipien zurück: das Streben nach sozialer Sicherheit und sozialer Mündigkeit.
Bs gilt, diesen berechtigten Strebungen zum Durchbruch zu verhelfen, sie aber in
solche Bahnen und Formen zu lenken, die nicht zum totalen Staat und damit zum
Untergang der menschlichen Freiheit führen. - Ein umfangreicher Literaturhinweis
eröffnet dem Leser die reiche Fülle und das weite Feld der sozialen Frage.

Die außerordentlich gut fundierte Abhandlung vermag infolge ihrer psychologischen

und soziologischen Betrachtungsweise dem Sozialarbeiter für das Verständnis
der heutigen Zeit und ihrer Menschen sehr viel zu bieten. Der Verfasser vergißt auch
nicht zu sagen, daß Demokratie und Wohlfahrtsstaat zugleich eine Erziehungsaufgabe
darstellen, und daß vom Nutznießer der neuen sozialen Gemeinschaft, der gegen
Mitleid und Almosen sehr empfindlich geworden ist, Leistung und Verantwortung zu
fordern sind. Besondere Beachtung verdient die Gefahr der Wohlfahrtspolitik, die
unter Vernachlässigung seelischer Werte die Befürsorgten mitunter noch
willensschwächer, unzufriedener unci anspruchsvoller macht, eine Gefahr, die der Armenpfleger

oft genug abzuwehren hat. Zi.


	Die revidierte Alters- und Hinterlassenenversicherung

